
 
 

Kantonsratsbeschluss 
 Vom 2. November 2010  
 
 
 Nr. SGB 101/2010 
 

Fachhochschule Nordwestschweiz: Bewilligung eines Zusatzkredites zur Globalbud-
getperiode 2009-2011; «Fachhochschulbildung» im Jahr 2011    
  

Der Kantonsrat von Solothurn, gestützt auf Artikel 74 Absätze 1 Buchstabe b und 2 der Verfas-
sung des Kantons Solothurn (KV) vom 8. Juni 19861, Artikel 27 Absatz 3 des Vertrages zwischen 
den Kantonen Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt und Solothurn über die Fachhochschule 
Nordwestschweiz (FHNW)2, §§ 19 Absatz 1, 20 und 57 Absatz 1 des Gesetzes über die wirkungs-
orientierte Verwaltungsführung vom 3. September 2003 (WoV-G)3, nach Kenntnisnahme von 
Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom 31. August 2010 (RRB Nr. 2010/1546), be-
schliesst: 
 
1. Der für die Globalbudgetperiode 2009-2011 für die «Fachhochschulbildung» bewilligte Ver-

pflichtungskredit von 95'647'000 Franken wird mit einem Zusatzkredit von 2'590'000 Franken 
auf 98'237'000 Franken erhöht. Dieser Betrag entspricht dem Anteil, den der Kanton Solo-
thurn gemäss Verteilschlüssel Globalbudget für die zweite Leistungsauftragsperiode am Total 
der Gesamtsumme von 17,5 Mio. Franken zu leisten hat. Damit werden die Einnahmenaus-
fälle bei den Bundessubventionen und den interkantonalen Abgeltungen ausgeglichen.  

2. Der Regierungsrat wird mit dem Vollzug beauftragt.  
3. Dieser Beschluss gilt unter dem Vorbehalt, dass die Kantone Aargau, Basel-Landschaft und 

Basel-Stadt ebenfalls entsprechende Beschlüsse fassen.  
 
 
Im Namen des Kantonsrats 
Hans Abt Fritz Brechbühl 
Präsident Ratssekretär 
 

Dieser Beschluss unterliegt nicht dem Referendum. 
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